	Satzung des Schützenvereins Siechendorf e. V.
gegr. 1927


§ 1

NAME UND SITZ DES VEREINS

Der im Jahre 1927 gegründete Verein führt den Namen Schützenverein Siechendorf e. V. und hat seinen Sitz in Zolling. Der Verein ist politisch, rassisch und konfessionell neutral. Er ist Mitglied des Bayer. Sportschützenbundes e. V. und erkennt dessen Satzung an.

§ 2

ZWECK DES VEREINS

Der Verein will seine Mitglieder zu gemeinschaftlichen Schießübungen mit Sportwaffen vereinigen und das sportliche Schießen fördern und pflegen. Er verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne  des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Er ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

§ 3

GESCHÄFTSJAHR

Das Geschäftsjahr beginnt am 01. Oktober und endet am 30. September des folgenden Jahres.

§ 4

AUFNAHME VON MITGLIEDERN

Mitglied kann jede natürliche Person werden. Gesuche um Aufnahme sind schriftlich an das Schützenmeisteramt zu richten, das über die Aufnahme entscheidet. Ein zurückgewiesener Aufnahmeantrag kann vor Ablauf eines Jahres nicht erneuert werden. Personen, die sich in besonderer Weise um den Verein verdienst gemacht haben, können von der Mitgliederversammlung auf Vorschlag des Vereinsausschusses zu Ehrenmitgliedern ernannt werden.

§ 5

ENDE DER MITGLIEDSCHAFT

Die Mitgliedschaft endet:

a) durch Austritt.

    Er kann jeder zeit durch schriftliche Erklärung dem

    Schützenmeisteramt gegenüber erfolgen. Geschieht er nicht zum Ende eines 

    Geschäftsjahres, hat das Mitglied die Beiträge und sonstigen Leistungen für 

    das laufende Jahr voll zu entrichten;

b) durch Ausschluss.

    Er kann erfolgen bei Verletzung der Satzung, bei Verstoß gegen die

    sportlichen Regeln und bei Schädigung des Ansehens und der Interessen 

    des Vereins. Der Ausschluss kann auch erfolgen, wenn zwei aufeinander-

    folgende Jahresbeiträge nicht entrichtet sind. Über den Ausschluss ent-

    scheidet der Vereinsausschuss. Vorher ist der Betroffene zu hören. Das 

    betroffenes Mitglied kann gegen den Ausschließungsbeschluss zur nächsten 

    Mitgliederversammlung schriftlich Beschwerde einlegen;

c) durch Tod.

§ 6

RECHTE UND PFLICHTEN DER MITGLIEDER

Die Mitglieder sind berechtigt, an allen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen und von den Einrichtungen des Vereins Gebrauch zu machen. Die Mitglieder verpflichten sich, den Verein nach besten Kräften zu fördern und die von der Vereinsleitung erlassenen notwendigen Anordnungen, vor allem die zur Durchführung eines ordnungsmäßigen Schießbetriebs sowie jeweils im Interesse des Vereins gelegenen Empfehlungen zu befolgen. Sportliches und ehrliches Verhalten beim Schießen ist wesentlicher Grundsatz der Mitgliedschaft. Die rechtzeitige Entrichtung des Jahresbeitrages gehört ebenfalls zu den Pflichten der Mitglieder. Ehrenmitglieder genießen die Rechte der ordentlichen Mitglieder, sind aber von allen Leistungen an den Verein befreit.
§ 7

BEITRÄGE DER MITGLIEDER

Der Verein erhebt von seinen Mitgliedern einen Jahresbeitrag, dessen Höhe von der Mitgliederversammlung festgelegt wird. Die Erhebung erfolgt grundsätzlich durch das Lastschrifteinzugsverfahren.

§ 8

VERWENDUNG DER VEREINSMITTEL; KASSENFÜHRUNG
Alle Einnahmen des Vereins dienen zur Bestreitung des anfallenden Vereinsaufwandes. Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus diesen Mitteln. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden.

Gegen Nachweis kann der in Vereinsangelegenheiten entstehende personelle und sachliche Aufwand vom Verein getragen werden. Pauschale Zahlungen sind nur zulässig, wenn sie angemessen sind und die Satzung und das Steuerrecht nicht entgegenstehen. Über die Einnahmen und Ausgaben hat der Schatzmeister Bücher zu führen. Das Schützenmeisteramt kann jederzeit Einsicht in die Bücher, Belege und Kasse nehmen. Ein Kassenprüfer hat die Kasse, die Jahresrechnung und die Belege zu prüfen und hierüber der Mitgliederversammlung Bericht zu erstatten. 

§ 9

ORGANE DES VEREINS, VEREINSLEITUNG

Die Organe des Vereins sind:

1. Schützenmeisteramt ( Vorstandschaft )

2. Vereinsausschuss

3. Mitgliederversammlung.

Zu 1) Schützenmeisteramt (Vorstandschaft)

Das Schützenmeisteramt besteht aus

1) 1. Schützenmeister (Vorstandsvorsitzender)

2) 2. Schützenmeister (stellv. Vorstandsvorsitzender)

3) Schatzmeister (Kassier)

4) Schriftführer

5) 1. Sportleiter

6) 2. Sportleiter

7) 1. Jugendleiter

8) 2. Jugendleiter

Die beiden Schützenmeister sind Vorstand im Sinne des § 26 BGB. Sie vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Jeder von ihnen hat Einzelvertretungsbefugnis; die Vertretungsbefugnis des 2. Schützenmeisters wird im Innenverhältnis jedoch beschränkt auf den Fall der Verhinderung des 1. Schützenmeisters.

Das Schützenmeisteramt erledigt die laufenden Geschäfte und verwaltet das Vereinsvermögen. Es kann hierfür eine Geschäftsordnung erlassen.

Zu 2) Vereinsausschuss

Der Vereinsausschuss besteht aus:

1) Schützenmeisteramt

2) Beisitzern.

Es sind grundsätzlich 4 Beisitzer zu wählen. Eine andere Zahl von Beisitzern kann vor jeder Wahl durch die Mitgliederversammlung per Beschluss festgelegt werden.

Jedem Beisitzer kann eine besondere Aufgabe zugewiesen werden.

Das Schützenmeisteramt ist an die Entscheidungen des Vereinsausschusses gebunden.

Das Schützenmeisteramt und der Vereinsausschuss wird durch den 1. bzw. 

2. Schützenmeister einberufen. Dieser leitet auch die Sitzung. Die Einberufung hat in geeigneter Form mindestens 3 Tage vorher zu erfolgen. Zur Beschlussfähigkeit müssen mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend sein. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt. Über den Verlauf der Sitzung und gefasste Beschlüsse ist ein Protokoll zu führen.

Zu 3) Mitgliederversammlung

Die ordentliche Mitgliederversammlung tritt einmal im Jahr zusammen. Sie wird vom 1. Schützenmeister durch persönliches Anschreiben der Mitglieder unter gleichzeitiger Bekanntgabe der Tagesordnung einberufen. Die Einladung hat mindestens 14 Tage vorher zu erfolgen.

Die Tagesordnung erstreckt sich im Allgemeinen auf folgende Punkte:

1. Berichte von 

    -1. Schützenmeister

    -Schatzmeister über Jahresrechnung

    -Sportleiter

    -Jugendleiter

2. Entlastung des Schützenmeistersamtes nach dem Bericht eines Kassenprüfers.

3. Nach Ablauf der Wahlperiode Wahl des Schützenmeisteramtes, der Beisitzer

    und der Kassenprüfer.

4. Festlegung des Jahresbeitrages

5. Verschiedenes.

Anträge müssen berücksichtigt werden, wenn sie mindestens eine Woche vor der Versammlung schriftlich beim 1. Schützenmeister eingereicht wurden; später nur, wenn ein Viertel der Anwesenden das verlangt.

Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen wurde. Sie entscheidet mit Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

Bei einer Satzungsänderung ist eine Dreiviertelmehrheit der Anwesenden erforderlich. 

Stimmberechtigt sind alle Vereinsmitglieder ab dem 16. Lebensjahr.

Über den wesentlichen Verlauf der Versammlung und die gefassten Beschlüsse ist vom Schriftführer eine Niederschrift anzufertigen, zu unterzeichnen und vom Versammlungsleiter gegenzuzeichnen.

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist zu berufen, wenn besondere Gründe gegeben sind oder ein Drittel der Mitglieder schriftlich unter Angabe des Zweckes beim Schützenmeisteramt das Verlangen stellt.

§ 10

WAHLEN

Die Mitglieder des Schützenmeisteramtes, die Beisitzer und zwei Kassenprüfer werden von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von 

zwei Jahren mit einfacher Mehrheit gewählt. Sie bleiben bis zur nächsten gültigen Wahl im Amt. Vorzeitig ausscheidende Mitglieder, mit Ausnahme der Schützenmeister, können vom Vereinsausschuss ersatzweise bis zur nächsten Mitgliederversammlung bestellt werden. 

Schriftlich ist zu wählen, wenn für ein Amt mehrere Mitglieder kandidieren, ein Kandidat oder ein Viertel der anwesenden Wahlberechtigten es verlangen.

Ein Wahlausschuss, der aus drei Personen besteht und von der Mitglieder-

versammlung auf Zuruf gewählt wird, leitet die Wahlen.
§ 11
AUFLÖSUNG DES VEREINS

Der Verein kann nur durch Beschluss einer eigens hierzu einberufenen Mitgliederversammlung aufgelöst werden. 

Zu dem Beschluss ist eine Mehrheit von drei Viertel der erschienenen Mitglieder erforderlich.

Im Falle der Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes wird das Vereinsvermögen, das nach Erfüllung der Verpflichtungen noch verbleibt, der Gemeinde am Sitz des Vereins übergeben, die es ausschließlich und unmittelbar für gleiche gemeinnützige sportliche Zwecke wieder zu verwenden hat.

§ 12
INKRAFTTRETEN DER SATZUNG

Diese neugefasste Satzung tritt durch Beschluss der Mitgliederversammlung vom 11. November 2016 

Durch Eintragung im Vereinsregister in Kraft.

Die bisherige Satzung vom 20. November 2009 tritt mit Ablauf der Eintragung außer Kraft.

Zolling, den xx.xx.xxxx
___________________________
(Monika Scholtys)
1.Schützenmeisterin
